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Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 4.Dezember 1964.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrateg,

Der Bundeskanzler:
7779 Ch. Oser

#ST# Bundesbeschluss
über

die periodische Durchführung von Strassenverkehrszählungen

(Vom 30. November 1964)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

gestützt auf Artikel l, Absatz l des Bundesgesetzes vom 23. Juli 1870
über amtliche statistische Aufnahmen in der Schweiz,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 1. Juni 19641),

beschliesst :

Art. l
1 In der Eegel werden in Abständen von fünf Jahren, erstmals im Jahre

1965, allgemeine Strassenverkehrszählungen durchgeführt.
2 Die statistischen 'Erhebungen sind nach den EichtHnien des Bundes von

den Kantonen vorzunehmen. Die Auswertung und die Veröffentlichung der
Ergebnisse erfolgen durch das Eidgenössische Statistische Amt in Zusammen-
arbeit mit dem Eidgenössischen Amt für Strassen- und Mussbau.

1) BEI 1964, I, 1129.
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Art. 2

Der Bundesrat erlässt die zur Durchführung der Strassenverkehrszählungen
notwendigen Vorschriften.

Art. 8

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort in Kraft.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 9.Oktober 1964.

Der Präsident : Otto Hess
Der Protokollführer : Ch. Oser

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 30. November 1964.

Der Präsident : J. Müller
Der Protokollführer: F. Weber

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

ß ern, den 80. November 1964.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundcsrates,

Der Bundeskanzler:
Ch. Osei
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